
SchützenSwerte, 
naturnahe Gebiete entlanG 
der waSSerläufe:

-  Alster

-  Bornbach

-  Tarpenbek

-  Osterbek

-  Seebek

-  Wandse

-  Raakmoorgraben

-  Ohlmorgraben

und die Uferzonen stehender Gewässer.

Schützen Sie die uferzonen.

führen Sie ihren hund an der leine.

liebe hundehalterinnen 
und hundehalter,

bitte denken Sie stets daran, einen Beutel und einen 

Handschuh für die Beseitigung des Hundekots 

mitzunehmen. Die Hinterlassenschaften Ihres Hundes 

sind für die anderen Besucherinnen und Besucher der 

Grün- und Erholungsanlagen sehr lästig. Kommen 

Sie dieser Verpflichtung nach.

Sie können den benutzten Beutel problemlos in dem 

nächsten Papierkorb entsorgen. 

link zum hundegesetz: www.hamburg.de/hundegesetz

Biotope in Ihrer Umgebung Weitere Informationen 

Weitere Informationen erhalten Sie beim: 

Bezirksamt Hamburg-Nord
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Tel.: 040 42804-6052
Fax: 040 42804-6704
Mail: MR@hamburg-nord.hamburg.de

www.hamburg.de/hamburg-nord

Hundeauslauf
in Hamburg-Nord
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Auf Anregung des Regionalausschusses 

Barmbek-Uhlenhorst hat das Bezirksamt wegen 

der intensiven Nutzung der Grün- und 

Erholungsanlagen das Freilaufen der Hunde 

eingeschränkt.

in den GrünanlaGen 
der Stadtteile  

-  Barmbek-Nord

-  Barmbek-Süd

-  Uhlenhorst

-  Hohenfelde

-  Dulsberg

sind die Hunde stets anzuleinen.

Auf Spielplätzen, Liegewiesen, Blumen-

beeten, im Unterholz, den Uferzonen, Biotopen 

und den Naturschutzgebieten dürfen Hunde 

nicht frei herumlaufen!

in den GrünanlaGen 
der Stadtteile  

-  Langenhorn

-  Fuhlsbüttel

-  Ohlsdorf

-  Groß Borstel

-  Alsterdorf

-  Winterhude

-  Eppendorf

-  Hoheluft-Ost.

Jeweils auf den Wegen, soweit die Hunde und die 

Halterin oder der Halter erfolgreich die Gehorsams-

prüfung absolviert haben.

Ohne die Prüfung können die Hunde in den beschil-

derten Auslaufflächen frei herumlaufen.

Wo darf mein Hund frei laufen? Stadtteile des Bezirks Wo muss er angeleint sein?


